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Ausbildungsanforderungen 
 

 Merkmale Landwirtschaft Bemerkungen 

Gegengewichts-
stapler R1 

 
 

Kat. beinhaltet: 
• 3-Radstapler 
• 4-Radstapler 
• Geländestapler 

Ausbildung nach  
EKAS RL 6518 (zwei- 
bis viertägiger Kurs) 
 

 

Teleskopstapler 
R4 

 
 

Teleskoparm seitlich,  
4-Rad-Lenkung, mit oder 
ohne Abstützung 

Ausbildung nach  
EKAS 6518 (zwei- 
bis viertägiger Kurs) 

Auf dem Bau wird 
beim Einsatz mit einer 
Schaufel eine  
zusätzliche Ausbildung 
verlangt. 

Deichselstapler 
S2 

 

Kat. beinhaltet: 
• Mitgängergerät 
• Mitfahrplattform 
• Handstapler 

Instruktion (gemäss 
EKAS RL 6518 / Art. 
6 VUV) 

 

Hoflader, Pneu-
lader 

 

Kat. beinhaltet: 
• Knicklader 
• Skid-Steer-Lader 
• Allradgelenkte Kompakt-

lader 

Instruktion (gemäss 
Art. 6 VUV) 
 

Auf dem Bau wird 
eine Ausbildung ver-
langt. 

Die Ausbildungspflicht 

wird in der bevorste-

henden Revision der 

EKAS RL 6518 inte-

griert werden. 

Hoflader/ Knick-
lader mit Tele-
skoparm 

 

Kat. beinhaltet: 
• Pneulader 
• Allradgelenkte Lader 

Instruktion (gemäss 
Art. 6 VUV) 
 
 

Auf dem Bau wird 
eine Ausbildung ver-
langt.  

Die Ausbildungspflicht 

wird in der bevorste-

henden Revision der 

EKAS RL 6518 inte-

griert werden. 

Frontlader, 
Heckstapler 

 

Traktor mit angebauter Zu-
satzausrüstung 

Instruktion (gemäss 
Art. 6 VUV) 

 

Heukran, Mist-
kran, Holzkran 

 

Nur Krane ohne Kranhaken. 
Bei Geräten mit einem 
Kranhaken ist die Kranver-
ordnung zu beachten. 

Instruktion (gemäss 
Art. 6 VUV),  
Wichtig:  
inkl. Instruktion  
Notabseilvorrichtung 

Geräte mit Kranhaken 
erfordern unter Um-
ständen eine Ausbil-
dung nach Art. 8 VUV 
/ Kranverordnung, 
siehe  
«übrige Krane (Kat.C.) 
Hallenkrane» 
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 Merkmale Landwirtschaft Bemerkungen 

Fahrzeugkrane 
(Kat. A) 

 

Kat. beinhaltet: 
• Autokrane 
• Mobilkrane 
• Raupenkrane 

• Anhängerkrane  
• mit Seilwinde ausgerüs-

tete Schienenkrane und 
Teleskopstapler 

• Lastwagenladekran ab 
400’000 Nm und ab 22 
m Auslegerlänge 

Ausbildung (gemäss 
Kranverordnung,  
EKAS 6510 / Art. 8 
VUV) 

 

Turmdrehkrane 
(Kat. B) 

 

Kat. beinhaltet: 
• Turmdrehkrane wie 

Oberdreherkrane, Unter-
dreherkrane und Wipp-
krane 

Ausbildung (gemäss 
Kranverordnung,  
EKAS 6510 / Art. 8 
VUV) 

 

Übrige Krane 
(Kat C.) 

 

Kat. beinhaltet: 
• Portalkrane 
• Brückenkrane 
• Auslegerkrane 
• Drehkrane 
• Schienenkrane ohne 

Seilwinde 
• Teleskopstapler mit An-

baugerät Haken ohne 
Seilwinde 

• Lastwagenladekran bis 
400’000 Nm und bis 22 
m Auslegerlänge 

• Motorisierte Kettenzüge, 
welche an einer Schiene 
laufen. 

Ausbildung (gemäss 
Kranverordnung, Art. 
8 VUV) 

Eine Ausbildung ist er-
forderlich, wenn der 
Kran Art. 2 Kranver-
ordnung entspricht: 
• Tragfähigkeit am 

Kranhaken mind. 
1000 kg oder Last-
moment mind. 
40'000 Nm. 

• Motorisch angetrie-
benes Hubwerk 

• Kranhaken kann 
horizontal in min-
destens einer 
Achse frei verfah-
ren werden. 

Ansonsten genügt 
eine Instruktion (ge-
mäss Art. 6 VUV) 

Anschlagen von 
Lasten 

Anschlagen von Lasten an 
Krane gemäss Art 2 Kran-
verordnung. 

Ausbildung (gemäss 
Kranverordnung, Art. 
8 VUV) 

Eine Ausbildung ist er-
forderlich, wenn der 
Kran Art. 2 Kranver-
ordnung entspricht. 
Ansonsten genügt 
eine Instruktion (ge-
mäss Art. 6 VUV) 

Hubarbeits-
bühne 

 

Gerät gem. Norm SN EN 
280; Hubhöhe mehr als 3m. 
Kat. beinhaltet: 
• Scherenbühne abgestützt 
• Scherenbühne fahrbar 
• Auslegerbühne abge-

stützt 
• Auslegerbühne fahrbar 

Ausbildung nach  
Art. 8 VUV (eintägi-
ger Kurs) 
 

Empfehlung BUL: Aus-
bildung nach  
VSAA (eintägiger 
Kurs) 
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 Merkmale Landwirtschaft Bemerkungen 

Geländearbeits-
bühne im Obst-
bau

 

Gemäss Maschinenrichtlinie 
beträgt die technisch be-
dingte Hubhöhe max. 3m 

Instruktion (gemäss 
Art. 6 VUV) 

Empfehlung BUL: Pro 
Betrieb 1 ausgebildete 
Bedienperson nach 
VSAA (idealerweise 
SiBe. Diese ist dann 
für die Instruktion auf 
dem Betrieb verant-
wortlich) 

Hebebühne auf 
Schienen 
 

Kat. beinhaltet: 
• Erntewagen für Ge-

wächshäuser 

Instruktion (gemäss 
Art. 6 VUV) 

Empfehlung BUL: Pro 
Betrieb 1 ausgebildete 
Bedienperson nach 
VSAA (idealerweise 
SiBe. Diese ist dann 
für die Instruktion auf 
dem Betrieb verant-
wortlich) 

Bagger, Bauma-
schinen 

 

Kat. beinhaltet: 
• Pneubagger 
• Raupenbagger 
• Schreitbagger 
• Baumaschinen ab 2 Ton-

nen Leergewicht 

Ausbildung (gemäss  
Art. 8 VUV) 

 

PSA gegen Ab-
sturz (PSAgA) 

 

Kat. beinhaltet 
Einsatz von PSAgA bei 
• Arbeit auf dem Hochsilo 
• Arbeit auf dem Dach 
• Sonstige Arbeiten in der 

Höhe 
• Arbeit in Schächten / 

Gruben 
• Arbeit in steilem Gelände 

Ausbildung (gemäss  
Art. 8 VUV) 
 

Spezifische Ausbil-
dung am Hochsilo 
(halbtägiger Kurs) 
oder allgemeiner 
Grundkurs (eintägiger 
Kurs), plus Zusatzaus-
bildungen. 
Arbeiten am hängen-
den Seil erfordern 
weitere Ausbildungen. 

Kettensäge- 
arbeiten 

 

Zwei unterschiedliche Kat.: 
• Einfache Motorsägear-

beiten (Holzindustrie, 
Zimmerleute, Dachde-
cker, Hoch- Tiefbau) 

• Motorsägearbeiten  
(Garten- Landschafts-
bau, Strassenunterhalt, 
Werkhofpersonal für 
Sträucher und dünne 
Bäume) 

Ausbildung (gemäss 
Art. 8 VUV) 
 
Weitere Informatio-
nen  
www.holzerkurse.ch 

Kursdauer gemäss  
Codoc 

Waldarbeiten Bäume fällen und liegendes 
Holz aufarbeiten, inkl. 
Brennholz aufarbeiten. 
Siehe auch EKAS RL 2134 

Ausbildung (Gemäss 
Art. 21a Waldgesetz) 
 
Weitere Informatio-
nen  
www.holzerkurse.ch 

Basis-Holzernte 5 
Tage und Weiterfüh-
rungskurs Holzernte 5 
Tage, insgesamte 
Ausbildungsdauer 10 
Tage 

  

http://www.holzerkurse.ch/
https://www.codoc.ch/media/de_tabelle_webseite_holzerkurse220112_v7_1.pdf
http://www.holzerkurse.ch/
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Strassenfahrten. 
Für Strassenfahrten ist das Fahrzeug gemäss den Herstellerangaben sowie den Vorgaben der Ver-
kehrsregelverordnung (VRV) zu sichern. Zusätzlich ist ein entsprechender Führerschein notwendig, 
ein Führerschein befreit nicht von der Ausbildungs- oder Instruktionspflicht. 

 
Wer muss sich ausbilden? 
Im Grundsatz ist die Ausbildung für alle Bedienpersonen der aufgeführten Maschinen sinnvoll. Da 

sich die Ausbildungspflicht auf UVG Art. 82 und 82a abstützt, greift sie aber insbesondere bei den 

folgenden Personen: 

• Arbeitnehmende (inner- und ausserhalb der Landwirtschaft) 

• Betriebshelfer/innen, Aushilfen 

• Lernende 

• Berufsbildende, die Lernende bei Lernfahrten anleiten 

 

Selbstständige Bäuerinnen und Landwirte sowie mitarbeitende Familienmitglieder in auf- und ab-

steigender Blutlinie sind im eigenen Betrieb von der Ausbildungspflicht nicht betroffen. 

 

In folgenden Situationen sind aber auch Selbstständige und Familienmitglieder zur 

Ausbildung verpflichtet: 

• Ist die Rechtsform eines Betriebes eine AG oder GmbH, sind alle im Betrieb beschäftigten 

dem UVG unterstellt und verpflichtet, die entsprechenden Ausbildungen zu absolvieren.  

• Absolviert der Sohn oder die Tochter im Familienbetrieb die landwirtschaftliche Berufslehre, 

ist nicht das Familienverhältnis, sondern das Ausbildungsverhältnis massgebend. Somit 

kommen in diesem Fall die Vorschriften gemäss UVG für die Lernenden/Lehrbetriebe zur 

Anwendung. 

 

Begriffe: 
• Ausbildung ist die Vermittlung theoretischer und praktischer Kenntnisse zu einem umfas-

senden Thema. Eine Ausbildung schliesst mit einer Überprüfung der Kompetenz ab. Eine 
Ausbildung ist nachweislich zu dokumentieren. 

• Instruktion ist eine praktische Anleitung zu einer einzelnen Tätigkeit. Sie erfolgt in der 
Regel am Arbeitsplatz. Sie beinhaltet nebst den Vorgaben des Herstellers auch die betriebli-
chen Sicherheitsregeln. Eine Instruktion ist nachweislich zu dokumentieren. 

• EKAS: Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit 

• UVG: Unfallversicherungsgesetz 
• VUV: Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten 


